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RS OGH 2002/5/23 12Os14/01
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.05.2002

Norm

StGB §153b

Rechtssatz

Förderungsmissbrauch verlangt im Gegensatz zur Untreue keine Vermögensdisposition für einen anderen, sondern

stellt allein auf ein zweckverfehlendes Verhalten des Förderungsempfängers ab.

Entscheidungstexte

12 Os 14/01
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